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Gemeinde Schonefeld

Beschluss 62/2012

offentlich
Drucksachen Nr.: GV/065/2012
Beratungsfolge Sitzungstermin Ergebnis
Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld 14.12.2012 beschlossen

Betreff:
Beschluss der Haushaltssatzung flr das Haushaltsjahr 2013

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schodnefeld beschliel3t nach § 28 Abs. 2 Ziff. 151. V.
m. 8 65 ff BbgKVerf die Haushaltssatzung fir das Jahr 2013.

Begriundung:

Nach 8 65 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde fir jedes Haushaltsjahr eine
Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und
Grundlage fur die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schoénefeld. Der Haushaltsplan enthalt
alle im Haushaltsjahr fir die Aufgabenerfullung voraussichtlich anfallenden Aufwendungen
und Ertrdge sowie fir die geplante Investitionstéatigkeit alle voraussichtlich anfallenden
Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Haushaltsplan wird in Form eines Ergebnishaushaltes mit Teilhaushalten entsprechend
der Produktgliederung und eines Finanzhaushaltes mit Teilhaushalten entsprechend der
Produktgliederung aufgestellit.

Nach 8§ 3 Abs. 2 KomHKYV sind dem Haushaltsplan beizufugen:

- der Vorbericht

- eine Ubersicht tiber die aus Verpflichtungsermachtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fallig werdenden Auszahlungen

- eine Ubersicht Uber den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der
Rucklagen und der Ruckstellungen zu Beginn und zum Ende des Planjahres

- eine Ubersicht Uber die Sonderposten und iiber die veranlagten Ertrage aus der
Auflésung von Sonderposten im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

- eine Ubersicht tber die veranschlagten Ertrage und Aufwendungen aus allgemeinen
Umlagen

- der Stellenplan.

Die Kammerin hat den Haushaltsplan aufgestellt und dem Birgermeister zur Feststellung
vorgelegt. Das Anhorungsverfahren der Ortsbeirdte gem. 8 46 Abs. 1 BbgKVerf ist
ordnungsgemar erfolgt.

Abstimmungsergebnis: Ja Nein |Enthaltungen| abwesend | befangen
20 0 0 0 0

Schonefeld, 17. Dezember 2012

Dr. U. Haase
Birgermeister
Im Original unterschrieben.



Haushaltssatzung
der Gemeinde Schénefeld fur das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der 88 65 ff der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung Nr. 62/2012 vom 14.12.2012 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

-ordentlichen Ertrage auf 54.660.991 EUR
-ordentlichen Aufwendungen auf 63.531.240 EUR
-au3erordentlichen Ertrage auf 237.500 EUR
-au3erordentlichen Aufwendungen auf 233.360 EUR

und

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

-Einzahlungen auf 55.353.821 EUR
-Auszahlungen auf 73.738.229 EUR
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 54.193.721 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 58.181.029 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit 1.160.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit 15.517.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstatigkeit 0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstatigkeit 39.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflosung der Liquiditatsreserven 0 EUR
Auszahlungen an Liquiditatsreserven 0 EUR

Nachrichtlich:
Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wird Giber eine Enthahme aus der ehemaligen
kameralen Ricklage in Hohe von 8.866.109 EUR erreicht.

Die Liquiditat im Finanzhaushalt kann Gber den Bestand an liquiden Mitteln sicher gestellt
werden.

§2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR
2. Verpflichtungserméachtigungen in Héhe von 2.570.000 EUR
3. der Hochstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR


file:///C:/Users/lindas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Präsentation/Verpflichtungsermächtigungen.pdf

§3

Die Hebesatze fir die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a. fur land- und forstwirtschaftliches Vermdgen (Grundsteuer A) 215 v.H.

b. fur das tbrige Grundvermégen (Grundsteuer B) 330 v.H.

2. Gewerbesteuer 200 v.H.
§4

1. Die Wertgrenze, ab der auflerordentliche Ertrdge und Aufwendungen als fur die
Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 Euro
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze fir die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und
Investitionsférderungsmafinahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf
50.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, an der Uberplanmafige und auBerplanmafige Aufwendungen und
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedurfen, wird auf
30.000 Euro je Produktsachkonto festgesetzt.

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- einem Fehlbetrag, der 2 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden
Haushaltsjahres tbersteigt und

- nicht veranschlagten und zusatzlichen Ausgaben, wenn sie 2 v. H. des
Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres Ubersteigen

festgesetzt.

§5

Im Haushaltsplan wurde der Deckungskreis 1 Uber die gegenseitige Deckungsfahigkeit
samtlicher Personalaufwendungen und Personalauszahlungen festgelegt.

Nachrichtlich:
Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Schoénefeld, den 17.12.2012

Dr. Haase Siegel
Birgermeister

Im Original unterschrieben.



Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Schonefeld fur das
Haushaltsjahr 2013 einschlief3lich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 wurden von der
Kammerin am 16.10.2012 aufgestellt und dem Blrgermeister vorgelegt.

Schonefeld, den 17.10.2012 Simone Eberlein
Kammerin

Feststellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Schonefeld fur das
Haushaltsjahr 2013 einschlie3lich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 wurden am
16.10.2012 vom Burgermeister festgestellt und der Gemeindevertretung zugeleitet.

Schonefeld, den 17.10.2012 Dr. Haase
Blrgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird, gemafr 8§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schonefeld jeweils in der z. Z. glltigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld - Haushaltssatzung der Gemeinde
Schdnefeld fir das Haushaltsjahr 2013, beschlossen am 14.12.2012 mit
Beschlussnummer 62/2012, angeordnet.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung der Gemeinde Schonefeld fir das
Haushaltsjahr 2013 mit ihren Anlagen nehmen.

Sie liegt wahrend der o6ffentlichen Sprechzeiten zur Einsichthahme im Zimmer 315 der
Gemeinde Schonefeld, Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schoénfeld aus.

Schonefeld, den 18.12.2012

Dr. U. Haase
Burgermeister

Im Original unterschrieben.



Gemeinde Schonefeld

Beschluss 63/2012

offentlich
Drucksachen Nr.: GV/066/2012

Beratungsfolge Sitzungstermin Ergebnis
Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld 14.12.2012 beschlossen
Betreff:

Beschluss der Eroffnungsbilanz

Beschlusstext:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld beschlieit gemaR § 85 (3) der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) die von der Rechnungspruferin,
Frau Sigrid Wendisch, geprifte Eroffnungsbilanz mit den gesetzlich geforderten Anlagen
zum Stichtag 01.01.2011.

Begrundung:

Die Gemeinde Schonefeld fuhrt seit dem 01.01.2011 ihre Haushaltswirtschaft nach den
Grundsatzen der doppelten Buchfiihrung. Entsprechend ist die Gemeinde gem. § 85 (1)
verpflichtet, eine Eréffnungsbilanz  zum  Stichtag 01.01.2011 aufzustellen. Der
Eroffnungsbilanz sind als Anlagen beizufugen:

der Anhang
Anlagenubersicht
Forderungsuibersicht
Verbindlichkeitenubersicht

PR

Der Entwurf der Erdffnungsbilanz der Gemeinde Schonefeld mit ihren Anlagen wurde von
der Kdmmerin aufgestellt und nach der Prifung durch die Rechnungspriferin der Gemeinde
Schonefeld vom Birgermeister festgestellt.

Die Prufung bezog sich darauf, ob die Eréffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsgemaRer Buchfilhrung ein den tatsdchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
von der Vermégens- und Schuldenlage der Gemeinde Schonefeld vermittelt, sowie darauf,
ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten worden sind.

Abstimmungsergebnis: Ja Nein Enthaltungen abwesend befangen

20 0 0 0 0

Schonefeld, 17.Dezember 2012

Dr. U. Haase
Birgermeister
Im Original unterschrieben.



Praambel

Aufgrund der 88 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL.I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geandert
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBI.I/08 [Nr. 12], S. 202, 207) und 8§ 7 Abs.
1 des Gesetzes uUber die Sportférderung im Land Brandenburg (Sportférderungsgesetz-
SportFGBbg) in der jeweils geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde
Schonefeld in ihrer Sitzung vom 14.12.2012 mit Beschluss-Nr.: 71/2012 folgende Richtlinie
beschlossen:

Rahmenrichtlinie zur Sportfoérderung in der Gemeinde Schénefeld

81
Forderziele

Die Gemeinde Schonefeld gewahrt nach MalRRgabe der Sportforderrichtlinie Zuschisse fur
die in dieser Vorschrift genannten MaRRnahmen. Hauptziele der Sportférderung bestehen
dabei darin, den Breitensport zu entwickeln, Sport treibenden Einwohnern — unter
besonderer Berticksichtigung der Kinder, Jugend und Senioren — ein attraktives und
vielseitiges Vereinsangebot zu erhalten und auszubauen sowie eine gerechte und
transparente Vergabe der zur Verfligung stehenden finanziellen Mittel zu gewahrleisten.
Dabei soll die Sportforderung als freiwilige Aufgabe der Gemeinde Schonefeld
hervorgehoben und der Gleichbehandlungsgrundsatz als zentraler Punkt angesehen
werden.

Ferner soll die Eigeninitiative und die Sparsamkeit der Sportvereine geférdert, die Vereins-
und Verbandsarbeit unterstutzt und die ehrenamtliche Arbeit im Sport gestarkt werden.

§2
Fordergrundsatze

1. Gefordert werden im zustéandigen Vereinsregister fir die Gemeinde Schdnefeld

eingetragene gemeinnuitzige Sportvereine, die Uber einen gultigen
Freistellungsbescheid des Finanzamtes verfligen. Die Zuwendungsempfanger missen
ihren Sitz in der Gemeinde Schénefeld haben, ihre sportlichen Aktivitaten tberwiegend
auf dem Gemeindegebiet ausiiben, einen geregelten Ubungsbetrieb gewahrleisten und
Mitglied im Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V. bzw. im Landessportbund
Brandenburg e.V. sein. Die Vereine missen ferner geordnete Finanz- und
Kassenverhéltnisse gewahrleisten.
Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie sind Neugrindungen von
Vereinen und Abteilungen grundsatzlich nur dann forderberechtigt, wenn die
betreffende Sportart noch nicht in einem anderen Schonefelder Verein angeboten wird.
Gewerbsmalig betriebener Sport wird nicht gefordert.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld entscheidet jeweils zum Ende
eines Kalenderjahres (Entscheidungsjahr), welche Vereine im darauffolgenden
Kalenderjahr (Eérderjahr) einen solchen Forderstatus erhalten. Diese Entscheidung ist
fur das Forderjahr abschliel3end und verbindlich.

Zum Zwecke der Prufung der Forderfahigkeit haben antragsberechtigte Vereine bis
spatestens zum 30.09. des jeweiligen Entscheidungsjahres einen Forderantrag nach
dem dieser Richtlinie beigefugtem Muster (Anlage 1) unter Beifiigung relevanter
Registerunterlagen, des Freistellungsbescheides sowie des letzten von den Mitgliedern




des Vereins beschlossen Kassenprufberichts bei der Gemeinde Schonefeld
einzureichen.

3.  Solange es die finanzielle Situation der Gemeinde zulasst, stellt diese einen jahrlich im
Rahmen der Haushaltsplanung festzulegenden Férderbetrag zur Erfullung der in § 1
benannten Forderziele zur Verflgung. Grundvoraussetzung der Leistung der
Zuwendungen an die mit einem Forderstatus versehenen Vereine ist das Vorliegen
eines bestatigten Haushaltsplanes der Gemeinde, welcher die Vergabe der
Fordermittel dem Grunde und der Hohe nach vorsieht.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung von Fordermitteln besteht nicht; vielmehr
entscheidet die Gemeinde Schonefeld jeweils nach pflichtgem&Rem Ermessen. Alle
durch die Gemeinde gewéhrten Zuwendungen sind zweckgebunden, d. h. sie dirfen
ausschlieBlich fur den gewahrten Zweck verwendet werden.

Gewéhrte Fordermittel filhren nicht zu einem Rechtsanspruch auf zukinftige
Forderungen. Bei der Verwendung der bewilligten Mittel sind die Grundséatze der
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit anzuwenden.

§3
Subsidiaritatsprinzip

Vor einer Inanspruchnahme von Fordermitteln gemafl dieser Richtlinie sind die
Forderberechtigten verpflichtet, zundchst nachweislich alle anderen Zuschussmoglichkeiten
(Bund, Land, Dach- und Fachverbénde, etc.) auszuschdpfen, sofern diese bestehen.

84
Forderbereiche

Die kommunalen Maflinahmen unterteilen sich in direkte und indirekte Foérderungen.
1. Direkte Forderung
1.1 Breitensportférderung nach Punktesystem

Ein Anteil von 75 % der fiir die Breitensportférderung vorgesehenen Férdermittel steht
den mit einem Forderstatus i. S. v. § 2 Abs. 2 versehenen Vereinen im jeweiligen
Forderjahr zur Verfigung, wobei die Bestimmung maximal zuwendungsfahiger Anteile
je Verein durch Anwendung eines Verteilungspunktesystems ermittelt wird.

Dieses System bertcksichtigt nachfolgende Bewertungsansatze:

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten 2 Punkte

Erwachsene zwischen 18 und 59 Jahren erhalten 1 Punkt

Erwachsene ab 60 Jahre (Senioren) erhalten 2 Punkte

Mitglieder mit standigem Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt (Einwohner i. S.
v. 8§ 11 Abs. 1 BbgKVerf) in der Gemeinde Schdnefeld erhalten zusétzlich
1 Punkt.

Innerhalb eines Monats nach Verfligbarkeit der Haushaltsmittel werden die Vereine
Uber die hiernach maximal je Verein zur Verfiigung stehenden Betrage schriftlich in
Kenntnis gesetzt (Verfugbarkeitsmitteilung).




1.2

1.3

Fir die Mittelvergabe gelten folgende Regelungen:

a) Ein Anteil in Hohe von 20 % des in der Verfugbarkeitsmitteilung benannten
maximalen Forderbetrages kann als pauschale Grundférderung durch die Vereine
abgerufen werden.

b) Sonstige Beantragungen von Fdrdermitteln kdnnen quartalsweise durch
Verwendung des durch die Gemeinde Schonefeld zur Verfigung gestellten
Mittelbeantragungsformulars (Anlage 2) erfolgen. Die in dem
Mittelbeantragungsformular benannten ergdnzenden Fdrderkriterien sind zu
beachten. In diesem Rahmen sind férderfahig:

Aufwandsentschadigungen fur Trainer

Fahrtkosten zu Wettkampfen / Punktspielen

Ausbildungskosten fir Trainer

Aufwandsentschadigungen fur Schiedsrichter und Ordner

Startgebihren

sportliche BildungsmaRnahmen/Trainingslager/Ferienbetreuung von Kindern und

Jugendlichen

e Anschaffung von Sport- und Pflegegeraten (mit Ausnahme von Béllen und
Fahrradern) oder sonstigen Ausristungsgegenstdnden, die nicht als Investition
geman § 4 Abs. 1.4 Pkt. 1 gelten

e Pokale, Urkunden, Medaillen

¢ Unterstiitzungen in sozialen Hartefallen.

Erganzungsférderung Breitensport

Den mit einem Forderstatus gemafR 8§ 2 Abs. 2 versehenen Vereinen steht das Recht
zu, neben der Forderung geman § 4 Abs. 1.1 im Forderjahr erganzende Férdermittel zu
beantragen. Diesbeziiglich halt die Gemeinde einen 25 %igen Anteil der im Fdrderjahr
fur die Direktforderung Breitensport vorgesehenen Haushaltsmittel zur Vergabe bereit.

Antrage auf diesbeziigliche Zuwendung sind bis zum 30.06. des Forderjahres unter
detaillierter Beschreibung und Begrindung der MalBnahme an die Gemeinde zu
richten.

Forderfahig sind mit Ausnahme von:

Investitionskosten (s. 8 4 Abs. 1.4)

Gehaltern jeglicher Art

Sportbekleidung, Sportausristungen fir den persénlichen Bedarf
Videotechnik, Kommunikationsgeraten und

Bewirtungskosten

samtliche Malnahmen, die zur Erreichung der Fdrderziele gema § 1 geeignet
erscheinen.

Nach Auswertung samtlicher Antrage entscheidet die Gemeindevertretung der
Gemeinde Schonefeld Uber die Vergabe nach pflichtgemallem Ermessen. Eine
Bindung an das Verteilungspunktesystem besteht dabei nicht.

Zuschusse fur die Betreibung von Sportanlagen (Betriebskostenzuschuss)
Forderfahigen Vereinen, denen gemald Nutzungsvertrag die alleinige Nutzung einer

gemeindeeigenen Sportstatte im Rahmen eines Nutzungsvertrages Ubertragen wurde,
kann ein Betriebskostenzuschuss gewahrt werden. Regelungen zur Ho6he der

10
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1.6

2.1

2.2

diesbeziglichen Zuschusszahlungen ergeben sich direkt aus den jeweiligen
Nutzungsvertragen.

Investitionskosten

Investitionen (Errichtung, Renovierung/Erneuerung, Umbau und Erweiterung von
baulichen Anlagen; Sportgerate, Ubungsgerdte und sonstige Anschaffungen deren
Anschaffungskosten je Wirtschaftsgut uber dem Betrag von 150,00 € (netto) liegt),
kénnen nicht Uber diese Forderrichtlinie beantragt und abgerechnet werden.

Die Vereine sind jedoch berechtigt, Investitionen anzuregen. Dem jeweiligen Ersuchen
ist eine Begrindung der Notwendigkeit der Investition und des beabsichtigten
Einsatzes sowie eine vollstandige Aufstellung sonstiger flr das Vorhaben bestehender
offentlicher Zuwendungsmaoglichkeiten beizufugen.

Vergabe, Mittelverwendung und Nachweisflihrung

Die Entscheidung Uber die Gewahrung von Zuschiissen gemaf 8 4 Abs. 1.1 und 1.2
erfolgt durch Zuwendungsbescheid.

Grundsatzlich ist der Zuwendungsempfanger verpflichtet, der Gemeinde Schdnefeld
die ordnungsgeméRe Verwendung der auf Grundlage von § 4 Abs. 1.1 und Abs.1.2
geleisteten Fordermittelbetrdge unter Beiflgung pruffahiger Abrechnungsunterlagen
nebst Belegen nachzuweisen.

Die Gemeinde Schonefeld ist berechtigt, die ordnungsgemaflle Verwendung der
bewilligten und ausbezahlten Zuwendungen durch Einsicht in die Blicher zu prifen. Mit
der Prifung kdnnen Dritte beauftragt werden.

Ruckforderung / Streichung von Fordermitteln

Im Falle der Nicht- bzw. nicht sachgeméaR3en Verwendung der gewahrten Zuwendungen
gemal 8§ 4 Abs. 1.1 und Abs. 1.2, der Nichtvorlage der Mittelverwendungsnachweise
gemalR § 4 Abs. 1.5 sowie bei Ubermittiung von unrichtigen Angaben kann die
Gemeinde Schonefeld eine Ruckzahlung der gewahrten Fordermittel verlangen sowie
den Leistungsempféanger zukiinftig von FérdermalRnahmen auszuschliel3en.

Sonstige Anspriiche auf Rickforderung der erhaltenen Zuwendungen richten sich nach
88 48, 49 und 49 a VwWVIG (Verwaltungsverfahrensgesetz).

Indirekte Férderung
Entgelte fur die Benutzung kommunaler Sportanlagen

Die Gebiuhren fiir die Benutzung der kommunalen Sportanlagen werden auf Grundlage
der jeweils geltenden Sportanlagennutzungs- und Gebiihrensatzung der Gemeinde
Schonefeld erhoben. Bei einer Nutzung durch ortsanséssige gemeinnutzige Vereine zu
Trainings- und Wettkampfzwecken wird dabei ein erméaRigter Gebuhrentarif geschuldet.
Die Hohe des jeweiligen ErmaRigungssatzes ist aus der Satzung ersichtlich.

Werbung
Die Gemeinde gestattet den Nutzern, denen mit Nutzungsvertrag die alleinige Nutzung
einer gemeindeeigenen Sportstatte Ubertragen wurde, innerhalb der zur Nutzung

Uberlassenen Anlage -nach gesonderter vorheriger Abstimmung der Werbestandorte-
den Betrieb stationarer und mobiler Werbeanlagen. Sonstigen Anlagennutzern kann

11



auf gesonderter Grundlage eine Werbemdglichkeit auf den Sportanlagen gewahrt
werden.

8§85
Schlussbestimmung

Die Rahmenrichtlinie tritt am 01.01.2013 in Kraft.

12



Forderantrag als Anlage 1 der Rahmenrichtlinie zur Sportférderung

Teil A Vereinsangaben

Vereinsname

Sitz

Vereinsanschrift

Griundungsjahr

Telefon / Fax

E-Mail

Homepage

Vereinsvorsitzender (Name, Anschrift, Telefonnummer)

Kassenwart (Name, Anschrift, Telefonnummer)

Bank

Kontonummer

Bankleitzahl

Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht am

Vereinsnummer beim LSB

Steuernummer

Steuerbefreiung It. Schreiben des FA vom

13



Forderantrag als Anlage 1 der Rahmenrichtlinie zur Sportférderung
Teil B Mitgliederstruktur

Antrag flr das Forderjahr

Mitglieder mit Wohnsitz
Mitgliederzahl | bis 18 Jahre |19-59 Jahre tber 60 Jahre |in Schonefeld
Datum Unterschrift
Anlagen: Registerunterlage

Kassenbericht
Freistellungsbescheid des Finanzamtes

14



Anlage 2

Mittelbeantragungsformular zur Gewahrung einer Zuwendung gemalf der
Rahmenrichtlinie zur Sportférderung in der Gemeinde Schénefeld vom 14.12.2012

Antragsteller:

1. Abrechnungsgegenstande gemal § 4 Abs. 1.1

a) Aufwandsentschadigung fir Trainer

Eine Forderung wird gewahrt fur:
1. Trainer A/B/C, die eine glltige DOSB Lizenz nachweisen,
2. Fachibungsleiter / Fachibungsleiter fir Gesundheitssport
3. Ubungsleiter Breitensport
4. Diplomsportlehrer, Sportlehrer

Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage des Kostennachweises des Vereins.

Ifd. Nr. | Trainer Sportart Art der Kosten in €
Name, Vorname Qualifikation
Lizenz
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b) Forderung von Fahrtkosten zu Wettkampfen / Punktspielen
Als zuwendungsfahig werden folgende Reisekosten anerkannt:

- der Bahntarif 2. Klasse und sonstige Kosten offentlicher Verkehrsmittel
- fir PKW - Fahrt = 0,20 € / km

- fur Kleinbus bis 9 Personen = 0,40 € / km

- fur Bus ab 10 Personen (Reisebus) = 0,80 € / km.

Ifd. Tag und Ort der Sportart | Verkehrsmittel / Fahrstrecke Kosten in €
Veranstaltung

zZ
X

KFZ-Kennzeichen

“L

¢) Ausbildungskosten flr Trainer

Abrechenbar sind 50 % der nachgewiesenen Ausbildungskosten zu einer der unter Punkt a)
aufgefuhrten Qualifikationen. Eine Verpflichtung des Ausgebildeten, fir einen Zeitraum von
mindestens 3 Jahren ab Abschluss der Ausbildung im Verein als Trainer tétig zu sein, ist
durch den Verein zu gewahrleisten.

Ifd. Nr. | Name, Vorname Sportart Art der Ausbildungskosten in
Qualifikation €
Lizenz
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d) Aufwandsentschadigungen fur Schiedsrichter / Ordner, Startgebihren, Pokale,
Urkunden, Medaillen, Abrechnung erfolgt gegen Kostennachweis

Ifd. Nr. Kostenart Veranstaltung Kostenhoéhe in €

e) sportliche BildungsmalRhahmen/Trainingslager/Ferienbetreuung von Kindern und
Jugendlichen, Abrechnung erfolgt gegen Kostennachweis

Ifd. Nr. Kostenart Veranstaltungszeitraum | Kostenhohe in €
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f) Anschaffung von Sport- und Pflegegeraten (mit Ausnahme von Béllen und
Fahrradern) oder sonstigen Ausriistungsgegenstanden, die nicht als Investition
gemal § 4 Abs. 1.4 Pkt. 1 gelten

Ifd. Nr. Anschaffungsgegenstand | Kostenhdhe in €

Il

g) soziale Hartefalle

Ifd. Nr. Hartefall Hilfebetrag

|

2. Verwendungsnachweise

Mit Ausnahme des Antragsgegenstandes zu b) sind samtliche geltend gemachte
Abrechnungsbetrdge mit Abrechnungsunterlagen / Kostennachweisen / Rechnungen zu
belegen.

3. Erklarung

Mit der Unterschrift bestétigt der Antragsteller, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen.
Es ist bekannt, dass die Zuschisse der Gemeinde Schonefeld, die aufgrund falscher

Angaben gewahrt werden, zurtickgefordert werden kénnen.
Ein Rechtsanspruch auf Gewéahrung von Zuschiissen besteht nicht.

Ort / Datum Unterschrift
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Schonefeld, 17. Dezember 2012

Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird die Bekanntmachung der vorstehenden, von der Gemeindevertretung am
14.12.2012 beschlossenen, Rahmenrichtlinie zur Sportférderung in der Gemeinde
Schonefeld angeordnet.

Schonefeld, den 18.12.2012
Dr. U. Haase
Bilrgermeister

Im Original unterschrieben.

19



Sportanlagennutzungs- und Gebihrensatzung der Gemeinde
Schdnefeld

Praambel

Gemall 88 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 S. 286) in der jeweils geltenden Fassung,
der 88 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes fir das Land Brandenburg (KAG) vom
31. Marz 2004 (GVBI. 1/04 S. 174) in der jeweils geltenden Fassung, hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld in ihrer Sitzung am 14.12.2012 mit
Beschluss-Nr.: 72/2012 folgende Satzung beschlossen:

§1
Geltungsbereich

1. Diese Satzung regelt die Verfahrensweise fiir die Uberlassung und Nutzung nachfolgend
aufgefuhrter und im kommunalen Eigentum der Gemeinde Schonefeld stehender
Sportanlagen:

a) Sporthallen

- Mehrzweckhalle GroR3ziethen, Samariterweg 6,

- Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule, Hans-Grade-Allee 16,

- Sporthalle der Oberschule Am Airport Schénefeld, Am Seegraben 58 — 60,
- Begegnungsstatte Walimannsdorf, Dorfstral3e 24,

b) Sportplatze

- Sportplatz Schonefeld, Bohnsdorfer Chaussee 34,
- Sportplatz an der Astrid-Lindgren-Grundschule, Hans-Grade-Allee 16,
- Sportplatz WalRmannsdorf, DorfstralRe 24.

2. Diese Satzung gilt nicht fir den Sportplatz GroRRziethen, Friedensweg 3, den Sportplatz
Waltersdorf, Schulstraf3e 8 und die Tennisanlage Waltersdorf, Lilienthalstral3e 49.

§2
Widmung

1. Die Sportstatten sind vorrangig der Gewahrleistung des Schulsports an den
kommunalen Schulen und Einrichtungen in der Gemeinde Schonefeld gewidmet. Aus
diesem Grunde bleibt die Benutzung der Sportstatten wochentags von 7:00 bis 16:00
Uhr fur Lehr- und Unterrichtszwecke vorbehalten.

2. Weitere vorrangige Widmungszwecke der Anlagen bestehen in der sportbezogenen
Kinder- und Jugend- sowie der Kulturférderung.

3. Die nach Gewaéhrleistung der unter Absatz 1 und 2 und benannten vorrangigen
Widmungszwecke verbleibenden Nutzungskapazitdten der Sportstatten werden
ortsansassigen, gemeinnutzigen Vereinen bzw. Sportgruppen und sonstigen Benutzern
zur Verfigung gestellt.
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§3

Vergabegrundsatze

1.

Die Sportstatten dirfen nur aufgrund einer Zulassung durch die Gemeinde genutzt
werden. Die Zulassung regelt Art, Dauer, Umfang der Nutzung und Gebihrenhéhe in
Form eines Verwaltungsaktes. Dieser kann Auflagen und Bedingungen enthalten. Ein
Anspruch auf Zulassung bzw. auf Zuweisung von bestimmten Nutzungszeiten besteht
nicht. Die zugewiesenen Nutzungszeiten sind nicht auf andere Ubertragbar. Bei
Nichtberiicksichtigungen werden die Antrage schriftlich abgelehnt.

Ein Antrag auf Zulassung einer Einzelveranstaltung ist schriftlich und spatestens 2
Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn an die Gemeinde Schonefeld, Dezernat |,
Sachgebiet Sport zu richten.

Antrage fir regelméaRig wiederkehrende Nutzungen sind jeweils bis spétestens zum
31.10. eines Kalenderjahres schriftich an die Gemeinde Schonefeld, Dezernat I,
Sachgebiet Sport zu richten. Nach Prifung der Antrage und unter Berlicksichtigung der
unter § 2 festgelegten Prioritditen sowie der vorhandenen Kapazitaten erfolgt die
Bearbeitung. Die Vergabe erfolgt jeweils fur den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des
Folgejahres. Eine Stornierung gebuchter Nutzungszeiten hat spatestens 4 Wochen vor
dem Nutzungstermin zu erfolgen.

Die Antrage auf Zulassung gemaf Abs. 2 und 3 missen Folgendes beinhalten:

- Vor- und Zuname, Anschrift des Antragstellers / bei juristischen Personen des
privaten oder Offentlichen Rechts und sonstigen Vereinigungen: vollstandiger
Name/Firma oder sonstige Bezeichnung, Sitz der Firma oder des Vereins sowie
Vor- und Zuname des/der vertretungsberechtigten natirlichen Personen und deren
Anschrift (jeweils unter Beifligung entsprechender Registernachweise)

- Zahl der natlrlichen Personen, die die Sportstétte benutzen wollen

- Angabe der beabsichtigten zeitlichen Nutzung und der beabsichtigten Haufigkeit der
Nutzung

- Bezeichnung der Sportstatte bzw. des Teils der Sportstatte, der genutzt werden soll

- Zweck der Nutzung (Training oder Veranstaltung mit oder ohne Eintrittspreis)

- bei natirlichen Personen, die Unterschrift des Antragstellers

- bei sonstigen Antragstellern, die Unterschrift des gesetzlichen oder
rechtsgeschéftlichen Vertreters.

Bei der laufenden Vergabe der Sportanlagen werden die Belange der in 8 2 Abs. 1 und
2 genannten Nutzer gegenliber anderen Gruppen und Einzelpersonen vorrangig
berticksichtigt. Dabei wird sichergestellt, dass ihre spezifischen Bedirfnisse
ausgewogen und gleichbehandelt werden. Dariiber hinaus soll beachtet werden, dass

a) der notwendige Lehr-, Ubungs- und Wettkampfbetrieb bisheriger Nutzer nicht
beeintrachtigt wird,

b) Kinder- und Jugendabteilungen zu fir sie vertretbaren Tageszeiten Vorrang
erhalten,

c) die Belange des Behinderten- und Versehrtensports in besonderer Weise
Beachtung finden,

d) die angemessene Auslastung der Uberlassenen Sportanlage gewahrleistet wird. Ist
wahrend eines Vergabezeitraumes eine durchschnittliche, angemessene
Auslastung von einem Nutzer nicht erreicht worden, so werden die Nutzungszeiten
bedarfsgerecht gekuirzt.

Liegen fur bestimmte Nutzungszeiten mehrere Antrdge vor, werden bei der
Entscheidung neben dem Widmungszweck der Sportstdtten auch die in der
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10.

11.

12.

13.

§4

Sportforderrichtlinie der Gemeinde Schoénefeld benannten Foérderkriterien in die
Entscheidung einbezogen.

An Wochenenden und Feiertagen sollen die Sportstatten vorrangig der Gewahrleistung
des uberortlichen Wettkampfbetriebes und Kulturveranstaltungen dienen.

Uber samtliche Nutzungszeiten werden Belegungsplane erstellt und den Benutzern
kenntlich gemacht.

Die Bescheide bestimmen als Benutzungszeit den Zeitraum der Platz- / Hallennutzung.
Darlber hinaus sind die Nutzer berechtigt, die Umkleidebereiche der Sportstatte 30
Minuten vor Nutzungsbeginn zu betreten- und verpflichtet, diese spatestens 30 Minuten
nach Nutzungsbeendigung zu verlassen.

Der Gemeinde bleibt vorbehalten, ungeachtet der erteilten Genehmigungen, die
Benutzung der Sportstatten auszuschlieBen oder einzuschrénken, insbesondere wenn:

- Sonderveranstaltungen stattfinden,

- gegen die Nutzungsbedingungen oder die Sportstattenordnung verstofRen wird,

- dringende Baumafnahmen, Wartungen, Reparaturen oder Reinigungsarbeiten
durchgefuhrt werden missen,

- Gefahren fir Personen und Sachwerte abgewendet werden miissen,

- eine Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung besteht,

- die Sportanlagen (speziell die Rasenflachen) geschont werden missen oder wenn

- festgesetzte Auflagen nicht erfillt werden.

Die Benutzer werden nach Mdglichkeit hierliber rechtzeitig verstandigt. Bereits gezahlte
Gebuhren werden zurtickerstattet.

Bei schwerwiegenden Verstdl3en gegen die in dieser Satzung festgelegten Grundsétze
bzw. gegen die Sportstattenordnungen, sind  Widerrufe  der erteilten
Benutzungsbescheide mdglich. Vor solchen MalRnahmen sind die Benutzer
aufzufordern, das rechtswidrige Verhalten abzustellen. Es ist gleichfalls darauf
hinzuweisen, dass bei Nichtbefolgung ein Widerruf des Benutzungsbescheides erfolgt.

Veranstaltungen, die nicht sportlichen Zwecken dienen, sind nur zulassig, wenn:

a) die baulichen und brandschutztechnischen Bedingungen bericksichtigt werden,

b) die Spielflichen und andere schiitzenswerte Einrichtungen und Anlagen durch
geeignete SchutzmalRhahmen vor Beschadigungen und Zerstérungen geschuitzt
sind,

c) kein GbermaRiger zusatzlicher Verschleil der Sportstatten zu vermuten ist.

Nicht zuléssig ist die Nutzung fur Veranstaltungen, die den geltenden Gesetzen
zuwiderlaufen sowie far Wahlkampfveranstaltungen und sonstige
Informationsveranstaltungen politischer Natur.

Nutzungsgrundséatze

1.

Nutzer im Sinne dieser Satzung sind Personen und Personengruppen, die auf den
Sportanlagen selbst Sport treiben oder als Veranstalter Sport treiben lassen.

Nutzer im Sinne dieser Satzung sind auch Personen und Personengruppen, die die
Sportstétten fur nichtsportliche Veranstaltungen in Anspruch nehmen.
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10.

11.
12.

13.

§5

Fur die Nutzung der Sportstatten durch die Schulen gelten ebenfalls die Bestimmungen
dieser Satzung.

Die Benutzer sind verpflichtet, fir Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Geb&aude,
Anlagen, Einrichtungen und Geréate sind schonend und sachgemal zu behandeln.
Beschadigungen und Verluste sind unverzuglich und unaufgefordert der Gemeinde
Schonefeld, Dezernat 1, Sachgebiet Sport mitzuteilen.

In den Gebauden der Sportstatten gilt absolutes Rauchverbot.

Fahrzeuge durfen nur an den daflr vorgesehenen Platzen abgestellt werden. Das
Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Sportstatten durfen nur in Anwesenheit eines volljahrigen Nutzungsverantwortlichen
benutzt werden. Er ist fur die Ordnung und Sicherheit verantwortlich.

Besucher (Zuschauer) dirfen sich nur an den dafiir vorgesehenen Platzen aufhalten.

Fur die Nutzung der Anlagen gelten die jeweiligen Sportstattenordnungen, fiir deren
Einhaltung die Nutzer zustandig sind.

Der Sportbetrieb auf unbeleuchteten Sportplatzen ist nur bis Einbruch der Dunkelheit
zulassig.

Die Nutzung des Mobiliars auf3erhalb der Sporthallen ist nicht gestattet.
Werbung in und an den Sportstatten ist nur mit Zustimmung der Gemeinde zul&ssig.
Ein Schliusselempfang ist zu quittieren. Schlussel sind sorgféltig aufzubewahren und bei

Nutzungsbeendigung an die Gemeinde herauszugeben. Eine Vervielfaltigung bzw.
Weitergabe der Schlussel an Dritte ist verboten.

Haftung

1.

Die Nutzer sind verpflichtet, Beschadigungen und Zerstérungen der Sportstatten und
deren Zubehor unverziglich der Gemeinde Schonefeld, Dezernat 1,Sachgebiet Sport
mitzuteilen. Sie haften der Gemeinde fir alle aus Anlass der Benutzung der Sportstatten
entstandenen Schaden in voller Hohe. Ausgenommen sind Schaden, die auf Abnutzung
oder Materialfehler zuriickzufiihren sind und trotz ordnungsgeméfien Gebrauchs der
Geréate und Einrichtungen eintreten.

Die Nutzer haben — aul3er wenn sie als Einzelpersonen die Sportanlage selbst nutzen -
eine Haftpflichtversicherung abzuschlielen. Auf Verlangen der Gemeinde haben die
Nutzer die Versicherungspolice vorzulegen sowie die Pramienzahlungen nachzuweisen.
Der Landessportbund Brandenburg e. V. weist fur die Mitgliedsvereine des
Kreissportbundes Dahme - Spreewald e. V. den Abschluss einer generellen
Haftpflichtversicherung nach. Sportorganisationen, die unmittelbar oder mittelbar dem
Landessportbund Brandenburg e. V. angehdren, sind somit von der Vorlage eines
Versicherungsnachweises befreit.

Sind bei Veranstaltungen starke Verunreinigungen und Beschadigungen eingetreten,

sind die Verursacher aufzufordern, den Normalzustand wieder herzustellen. Anderenfalls
wird dieses durch die Gemeinde zu Lasten der Verursacher veranlasst.
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§6

Die Benutzer stellen die Gemeinde von etwaigen Haftungsanspriichen ihrer Mitglieder,
Bediensteten oder Beauftragten, den Besuchern von Veranstaltungen oder sonstigen
Dritten flr Schéden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der Uberlassenen
Sportstétten stehen.

Die Benutzer verzichten auf eigene Haftungsanspriiche gegen die Gemeinde und fir
den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von
Ruckgriffsanspriichen gegen die Gemeinde bzw. deren Bedienstete.

Im Ubrigen ist der Gemeinde eine schuldhafte Mitverursachung fiir eingetretene
Schaden nur dann anzurechnen, wenn sie oder ihre Bediensteten vorsatzlich oder
fahrlassig gehandelt haben.

Die Gemeinde haftet nicht, wenn Garderobe, Fahrzeuge oder sonstige Gegenstéande
abhandenkommen oder beschadigt werden.

Die Benutzer haften im Falle des Abhandenkommens empfangener Schiiissel fir die
Ersetzung der gesamten SchlieRanlage.

Vorrangige Nutzung durch einzelne ortsanséssige Vereine

1.

§7

Die Sportplatze Wal3mannsdorf und Schoénefeld (Bohnsdorfer Chaussee) kdnnen
ortsansassigen gemeinnitzigen Vereinen zur vorrangigen Nutzung Uberlassen werden,
wenn die Gewahrleistung der Durchfiihrung des Schulsports gesichert- und eine
angemessene Auslastung zu erwarten ist.

In diesem Falle besteht fir die Vereine, welchen diese Sportstatten zur vorrangigen
Nutzung tberlassen werden, eine Verpflichtung zur Ubernahme von Arbeitsleistungen.
Dabei haben Vereinsmitglieder im Alter zwischen 16 und 60 Jahren pro Person und
Kalenderjahr 5 Arbeitsstunden an den benutzten kommunalen Sportstatten, zur
Sauberhaltung, Wartung, Pflege, Instandhaltung oder Instandsetzung zu erbringen. Die
Vereine haben die geleisteten Arbeitsstunden schriftlich festzuhalten und auf Verlangen
der Gemeinde vorzulegen.

Hausrecht

Das Hausrecht der Gemeinde Schonefeld an den Sporthallen / Sportplatzen wird von durch
die Gemeinde gesondert zu benennenden Personen ausgedubt.

§8

Gebihren

1.

Fur die Nutzung der Sportanlagen sind durch deren Nutzer Gebihren in nachfolgender
Ho6he zu entrichten:
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a) Sporthallen

Mehrzweckhalle GroRziethen

Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuirllg€sgebuhr
Gesamte ortsansassige
R, gemeinnitzige je Stunde 7,50

Spielflache ;
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 30,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 50,00
ortsansassige

Halbe Spielflache (|jgemeinnitzige je Stunde 3,75
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 15,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 25,00
ortsansassige

Mehrzweckraum gemeinnitzige je Stunde 1,25
Vereine

| |sonstige Nutzer |  je Stunde | 5,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 20,00
ortsansassige

Tribune gemeinnutzige je Tag 50,00
Vereine

| |sonstige Nutzer || je Tag I 100,00
ortsansassige

Beschallungsanlage|jgemeinnitzige je Tag 7,00
Vereine
|sonstige Nutzer || je Tag | 30,00
ortsansassige

Buhne gemeinnutzige je Tag 75,00
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Tag H 90,00
ortsansassige

Stihle gemeinnutzige je Stuhl 0,50
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stuhl H 0,80
ortsansassige

Tische gemeinnitzige je Tisch 1,20
Vereine
|sonstige Nutzer || je Tisch I 1,60
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Sporthalle der Oberschule Schonefeld

Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuir'lg€sgebuhr
ortsansassige
Spielflache gemeinnitzige je Stunde 2,50
Vereine
| |sonstige Nutzer | jeStunde || 10,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 30,00
Sporthalle der Astrid-Lindgren-Grundschule Schonefeld
Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuir'lg€sgebuhr
ortsansassige .
Spielflache gemeinnutzige je Stunde 2?;?&5';%2%3’55%0
Vereine d ’
halbe Flache 10,00
sonstige Nutzer je Stunde gesamte Flache
20,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 50,00
Begegnungsstatte Wallmannsdorf
Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuirr1|g€sgebuhr
ortsansassige
Spielflache gemeinnitzige je Stunde 2,50
Vereine
\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 10,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 40,00
, .. ||lortsansassige
G_)_/mnastlkraum mit gemeinnitzige je Stunde 1,25
Kichennutzung :
Vereine
| |sonstige Nutzer || je Stunde | 5,00
Nachtzuschlag nach
22:00 Uhr 15,00
ortsansassige
Stihle gemeinnitzige je Stuhl 0,50
Vereine
Hsonstige Nutzer H je Stuhl H 0,80
ortsansassige
Tische gemeinnutzige je Tisch 1,20
Vereine
Hsonstige Nutzer H je Tisch H 1,60
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b) Sportplatze

Sportplatz Schénefeld, Bohnsdorfer Chaussee

Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuirr1]g€sgebuhr

ortsansassige

Hauptplatz/ S .

Rasenplatz gemeinniitzige je Stunde 7,50
Vereine

| |sonstige Nutzer | je Stunde I 30,00
ortsansassige

Nebenplatz gemeinnitzige je Stunde 3,75
Vereine

| |sonstige Nutzer | je Stunde | 15,00
ortsansassige

Rundlaufbahn gemeinnutzige je Stunde 3,75
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 15,00
ortsansassige

Clubraum gemeinnutzige je Stunde 2,50
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 10,00
ortsansassige

Sportraum gemeinnutzige je Stunde 2,25
Vereine

\ Hsonstige Nutzer H je Stunde H 9,00

Sportplatz an der Astrid-Lindgren-Grundschule, Hans-Grade-Allee

Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuirllg€sgebuhr

ortsansassige

Hauptplatz/ gemeinnutzige je Stunde 5,00

Rasenplatz .
Vereine

| |sonstige Nutzer | je Stunde I 20,00
ortsansassige

Rundlaufbahn gemeinnutzige je Stunde 3,75
Vereine

| |sonstige Nutzer || je Stunde | 15,00
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§9
Falli

1.

810
Geb

Sportplatz WalRmannsdorf, Dorfstral3e

Benutzungsart Benutzer Benutzungseinheit Benutzuirr1|g€sgebuhr
ortsansassige
ggggaplgtzzl gemeinnitzige je Stunde 7,50
P Vereine
| |sonstige Nutzer |jje Stunde 130,00
ortsansassige
ggggg pllggl gemeinnitzige je Stunde 3,75
P Vereine
| lsonstige Nutzer lie Stunde [15,00 |

Mit diesen Gebihren sind die Kosten fir die Benutzung der Sportstatten, der
Sportgerate, der Dusch-, Wasch- und Sanitaranlagen, die Betriebs- und
Reinigungskosten sowie die personellen Aufwendungen der Gemeinde abgegolten.

Bei Vornahme mehrerer gebihrenpflichtiger Nutzungen nebeneinander, wird fur jede
Nutzung eine gesonderte Gebihr erhoben.

gkeit der Geblhren, Zahlungsbedingungen

Uber die zu zahlenden Gebiihren ergeht ein schriftlicher Bescheid. Die in dem Bescheid
benannten Jahresbetrdge werden zu den Terminen 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.
des Kalenderjahres féllig und kénnen zu diesen Terminen durch Uberweisung beglichen
oder im Lastschriftenverfahren eingezogen werden. Bei Gebluhrenbescheiden fir
Einzelveranstaltungen wird die festgesetzte Gebuhr einen Monat nach Bekanntgabe des
Bescheides fallig, soweit nicht besondere Falligkeitstermine im Bescheid ausgewiesen
werden.

Die Gebuhrenzahlung erfolgt grundsatzlich bargeldlos tber eine Einzugserméachtigung
oder Uberweisung (Selbsteinzahlung) unter der Angabe der hierfir erforderlichen Daten.

Nicht gezahlte Geblhren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren.

Uhrenschuldner

1. Gebuhrenschuldner ist

a)
b)

der Nutzer der Sportstétte oder
derjenige, auf dessen Antrag die Zulassung erteilt wird.

2. Sind mehrere Personen Gebihrenschuldner, so haften sie als Gesamtschuldner.

811
Geb
Die
far:

threnbefreiung

Benutzung der Sportplatze / Sporthallen ist fiir Lehr- und Ubungszwecke gebiihrenfrei
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- kommunale Schulen der Gemeinde Schonefeld
- sonstige kommunale Einrichtungen der Gemeinde Schonefeld sowie

- fir Veranstaltungen der Gemeinde Schonefeld.

§12

Erste Hilfe

1. Die Nutzer haben dafur zu sorgen, dass sie bei Veranstaltungen sowie dem Lehr- und
Ubungsbetrieb stdndig aufgrund einer entsprechenden Ausbildung in der Lage sind,
Teilnehmern und Zuschauern “Erste Hilfe* zu leisten. Dem Nutzer muss mittels Telefon
ein Notruf moglich sein.

2. Die Gemeinde Schonefeld ist nicht verpflichtet, den Lehr-, Ubungs- und
Wettkampfbetrieb entsprechend beaufsichtigen zu lassen.

8§13

Ordnerdienste

Bei Veranstaltungen mit Zuschauern sind vom Nutzer Ordner einzusetzen, deren Anzahl mit
der Gemeinde Schonefeld abzustimmen ist.

§14
Lautsprecheranlagen, Verkaufsstande

1.

Lautsprecheranlagen dirfen nur nach gesonderter Genehmigung der Gemeinde
Schonefeld und unter Bertcksichtigung der Regelungen des
Landesemissionsschutzgesetzes des Landes Brandenburg betrieben werden.

Die Errichtung von Verkaufsstdnden u. a. sowie die Ausgabe von Speisen und
Getranken im Bereich der Sportanlage durch die Anlagennutzer bedtrfen der vorherigen
Zustimmung der Gemeinde Schonefeld. Fir die Einholung sonstiger diesbeziiglich
erforderlicher Erlaubnisse / Genehmigung (z.B. Schank- / Gaststattenerlaubnis) ist der
Nutzer verantwortlich.

8§15
Inkrafttreten

Die Sportanlagennutzungs- und Gebilhrensatzung der Gemeinde Schdnefeld tritt am
01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig treten die Benutzungs- und Geblhrensatzung fir die
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Sportstatten/Sporthallen in der Gemeinde Schonefeld sowie der Benutzungs- und
Gebuhrensatzung fur die Sportstatten/Sportplatze in der Gemeinde Schonefeld, jeweils in
der Fassung der 1. Anderung vom 21. November 2007, aul3er Kraft.

Schonefeld, 17. Dezember 2012

Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird die Bekanntmachung der vorstehenden, von der Gemeindevertretung der am
14.12.2012 beschlossenen, Sportanlagennutzungs- und Gebulhrensatzung der Gemeinde
Schonefeld angeordnet.

Schonefeld, den 18.12.2012

Dr. U. Haase
Birgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld
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Erneute 6ffentliche Auslegung gem. 8 3(2) und 4(2) i.V.m. §
4 a(3) BauGB zum Bebauungsplan 002/3 OT Grol3ziethen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld hat am 23.02.2005 die Aufstellung des
Bebauungsplanes 002/3 fur den OT Grol3ziethen beschlossen.

Der Bebauungsplanumgriff befindet sich im Bereich zwischen der Stadtgrenze zu Berlin und
dem rechtskraftigen Bebauungsplan 004 ,Gartenstadt® sudlich der Karl-Liebknecht-Straf3e.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca. 2,3 ha und beinhaltet die Flurstiicke 463
(teilweise), 464, 466 (teilweise), 471, 329/1, 329/3, 330/1, 330/3, 330/4, 331/1, 331/3, 331/4,
332/1, 332/3, 332/4, 333/1, 333/3, 333/4, 334/1, 334/3, 334/4 der Flur 3 sowie die Flursticke
267/1 (teilweise), 267/3 (teilweise) , 267/5 (teilweise) und 290 (teilweise) der Flur 4 der
Gemarkung Grof3ziethen.

Die erneute Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs.3 BauGB im
Rahmen einer 6ffentlichen Auslegung findet in der Zeit

vom 14.01.2013 bis einschliefRlich 15.02.2013

zu den folgenden Zeiten

Montag, Mittwoch und Donnerstag 08.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr
Dienstag 08.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Freitag 08.00-12.00 Uhr

im Rathaus der Gemeinde Schonefeld, Hans-Grade-Allee 11, 2.0G, in 12529 Schonefeld
Statt.
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Die Begrindung zum Bebauungsplan enthalt den Umweltbericht.

Gemal 8§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB konnen Stellungnahmen nur zu den geanderten Teilen
abgegeben werden. Wéahrend der Auslegungsfrist kbnnen von jedermann Anregungen
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kénnen bei der Beschlussfassung tber den
Bebauungsplan unbertcksichtigt bleiben.

Schonefeld, den 19.12.2012

Dr. U. Haase
Birgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird, gemar § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schonefeld jeweils in der z. Z. glltigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Erneute 6ffentliche Auslegung gem. § 3(2)

und 4 (2) i.v.m. §8 4 a (3) BauGB zum Bebauungsplan 002/3 OT Grof3ziethen -
angeordnet.

Schonefeld den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.
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Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld

Offentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten
des Bebauungsplanes 1/98 Ill neu ¢ OT Schonefeld

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld hat am 14.12.2012 den Bebauungsplan
1/98 1l neu c fur den Ortsteil Schénefeld als Satzung beschlossen. Eine Genehmigung durch
die obere Verwaltungsbehérde ist nicht erforderlich.

Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Das Plangebiet liegt westlich der Kreuzung der Theodor-Fontane-Allee mit der Alfred-Ddblin-
Allee im Ortsteil Schonefeld der Gemeinde Schénefeld.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1/98 Ill neu ¢ wird im Norden durch die Grenze
des Bebauungsplanes 1/98 Ill neu b, im Osten durch die westliche Grenze der Theodor-
Fontane-Allee, im Siden durch die nérdliche Grenze des Grol3ziethener Weges und im
Westen durch die 6stliche Grenze des B-Planes 08/08 begrenzt.

Der Bebauungsplan beinhaltet das Flurstiick 493 und Teile der Flursticke 509, 515 und 651
der Flur 1 der Gemarkung Schonefeld. Der Geltungsbereich hat eine Gro3e von ca. 3,6 ha.

Flughafen
Beriin-Schanefeld

Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Texiteil sowie die Begriindung
kann wéahrend der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Schdnefeld, 2. OG (Bau- und
Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schonefeld von Jedermann eingesehen
werden und dber ihren Inhalt Auskunft erhalten. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 BauGB uber die Falligkeit etwaiger Entschadigungsanspriiche, deren Leistung
schriftlich beim Entschadigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB
Uber das Erléschen von Entschadigungsansprichen wird hingewiesen. Eine Verletzung der
in 8 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mangel in der
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Abwagung sind gemal 8§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g.
Verfahrens- und Formvorschriften oder die Mangel in der Abwégung nicht innerhalb von
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftich gegeniber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begriinden soll, darzulegen.

Schonefeld, den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird, gemaf § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schonefeld jeweils in der z. Z. glltigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Offentliche Bekanntmachung des

Beschlusses und Inkrafttreten des Bebauungsplanes 1/98 lll neu ¢ OT Schonefeld -
angeordnet.

Schonefeld den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.
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Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld

Offentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten
des Bebauungsplanes 3/10 ,,Veranstaltungsgelande“ OT Selchow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schénefeld hat am 07.11.2012 den Bebauungsplan
03/10 ,Veranstaltungsgelande® fuir den Ortsteil Selchow als Satzung beschlossen.
Eine Genehmigung durch die obere Verwaltungsbehérde ist nicht erforderlich.

Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Das Plangebiet liegt sidlich des im Zusammenhang bebauten historischen Ortskerns und
grenzt im Osten und Suden an das Gelande des Flughafens Schoénefeld bzw. Berlin
Brandenburg BER. Nach Nordwesten und Westen schlieen landwirtschaftlich genutzte
Flachen sowie ein kleineres Waldgebiet an.

Der Geltungsbereich beinhaltet die folgenden Flurstiicke:

Flur 2, Flurstiicke: 29 (Teilflache), 36/3, 38 (Teilflache), 107 (Teilflache), 108 (Teilflache), 109
(Teilflache), 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120 (Teilflache), 121, 122, 123, 124,
126 (Teilflache).

Flur 3, Flurstuicke: 43/3, 72, 73, 75 (Teilflache), 77, 78, 80, 81, 82, 86, 89, 117,118, 119, 120,
147, 152, 153 (Teilflache), 164, 165, 166, 167, 168, 193, 194, 195, 197 (Teilflache), 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225 (Teilflache), 226 (Teilflache), 227 (Teilflache), 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,

Flur 4, Flurstliicke 66 (Teilflache), 69, 70, 71 (Teilflache), 72 (Teilflache), 79 (Teilflache), 108,
109, 111, 112 und 116
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Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil sowie die Begrindung und
den zugehdrigen Gutachten kann wahrend der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde
Schonefeld, 2. OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schénefeld
von Jedermann eingesehen werden und Uber ihren Inhalt Auskunft erhalten. Auf die
Vorschriften des 8 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB uber die Falligkeit etwaiger
Entschadigungsanspriche, deren Leistung schriftich beim Entschéadigungspflichtigen zu
beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB (ber das Erldschen von
Entschadigungsanspriichen wird hingewiesen. Eine Verletzung der in § 214 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mangel in der Abwégung sind gemaf
§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der 0.g. Verfahrens- und Formvorschriften
oder die Mangel in der Abwagung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegentber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der
Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrtinden soll,
darzulegen.

Schonefeld, den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Bilrgermeister

Im Original unterschrieben.

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird, gemar 8§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schonefeld jeweils in der z. Z. glltigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Offentliche Bekanntmachung des

Beschlusses und Inkrafttreten des Bebauungsplanes 3/10 ,Veranstaltungsgeldnde*
OT Selchow - angeordnet.

Schonefeld den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Bilrgermeister

Im Original unterschrieben.
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Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld

Offentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten
des Bebauungsplanes zur 1. Anderung des Bebauungsplanes 4/93
,Gewerbepark Am Airport“ OT Wallmannsdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld hat am 14.12.2012 die 1. Anderung des
Bebauungsplanes 4/93 ,Gewerbepark am Airport* fir den Ortsteil Wallmannsdorf als Satzung
beschlossen. Eine Genehmigung durch die obere Verwaltungsbehdrde ist nicht erforderlich.

Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstiicke der Flur 1 der Gemarkung Wal3-
mannsdorf:

66/15, 63/6, 78/7, 79, 80/3, 81/2, 128/2, 130/3, 130/4, 131/1, 132, 135/3, 137/5,138/8, 140/5,
141/4, 141/7, 142/2, 143/2, 143/3, 143/5, 144/2, 144/3, 145/2, 145/3, 146/2,146/3, 147/2,
147/3, 147/6, 148/2, 148/3, 148/5, 148/7, 148/9, 148/12, 148/14, 148/19, 157/10, 161/3, 180 -
187, 189 - 192, 195, 196, 215 (ehem.133/3), 216 - 218 (ehem. 148/26)sowie 219 - 220
(ehem. 157/11).

Geltungsbereich ca 16,5 ha -’ .

Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil sowie die Begrindung
kann wahrend der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Schonefeld, 2. OG (Bau- und
Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schonefeld von Jedermann eingesehen
werden und dber ihren Inhalt Auskunft erhalten. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 BauGB uber die Falligkeit etwaiger Entschadigungsanspriche, deren Leistung
schriftlich beim Entschadigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB
Uber das Erldschen von Entschadigungsansprichen wird hingewiesen. Eine Verletzung der
in 8 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mangel in der
Abwagung sind gemaR § 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o0.g. Verfahrens-
und Formvorschriften oder die Mangel in der Abwagung nicht innerhalb von einem Jahr seit
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dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden
soll, darzulegen.

Schonefeld, den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird, gemar 8§ 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung
mit der Hauptsatzung der Gemeinde Schonefeld jeweils in der z. Z. gultigen Fassung, die
Bekanntmachung der Gemeinde Schonefeld — Offentliche Bekanntmachung des

Beschlusses und Inkrafttreten des Bebauungsplanes zur 1. Anderung des
Bebauungsplanes 4/93 ,,Gewerbepark Am Airport“ OT WaBRmannsdorf - angeordnet.

Schonefeld den 19.12.2012
Dr. U. Haase
Bilrgermeister

Im Original unterschrieben.

38



Verordnung zur Anderung der Ordnungsbehdérdlichen Verordnung

der Gemeinde Schonefeld tber die Offnung von Verkaufsstellen an

Sonn- und Feiertagen im Jahr 2013 aus besonderen Anlass gemalf
8 5 des Brandenburgischen Ladendffnungsgesetzes

Auf Grund des § 26 Abs. 1 Ordnungsbehotrdengesetz (OBG) in der Fassung vom 21.08.1996
(GVBI. | S. 226), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.09.2008 (GVBI. | S. 202, 206) in
Verbindung mit 8 5 Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Laden6ffnungsgesetzes vom 27.
November 2006, verdffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg
(GVBI. Bbg Teil I Nr. 15, S. 158), zuletzt geandert durch das Gesetz zur Anderung des
Brandenburgischen Ladenoéffnungsgesetzes vom 20. Dezember 2010, veréffentlicht im
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg (GVBI. Teil | Nr. 46, S. 1) i.V.m. §
28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBI. |
Nr. 19, S. 286) zuletzt geandert durch Gesetz vom 09.01.2012 (GVBI. | Nr. 1), berichtigt
durch Gesetz vom 18.01.2012 (GVBI. | Nr. 1), wird vom Blrgermeister der Gemeinde
Schonefeld als o6rtliche Ordnungsbehérde gemaf Beschluss der Gemeindevertretung vom
07.11.2012, Beschluss 57/2012, fur die Gemeinde Schonefeld, Ortsteil Waltersdorf, folgende
Ordnungsbehdérdliche Verordnung erlassen:

§1

Der Termin 22.12.2012 wird durch den Termin 22.12.2013 ersetzt.

82
Die 1. Verordnung zur Anderung der Ordnungsbehordlichen Verordnung tber das
Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderen Anlassen fir die Gemeinde Schonefeld,

Ortsteil Waltersdorf, tritt eine Woche nach ihrer Verkiindung in Kraft und gilt bis zum 31.
Dezember 2013.

Schonefeld, den 13. Dezember 2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.
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Verkindungsanordnung

Vorstehende Verordnung uber die Offnung von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass fiir
die Gemeinde Schonefeld Ortsteil Waltersdorf wird hiermit verkiindet.

Schonefeld, den 13. Dezember 2012
Dr. U. Haase
Blrgermeister

Im Original unterschrieben.
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Beschlisse der Gemeindevertretung vom 28.11. und 14.12.2012

Datum

Nr.

Inhalt des Beschlusses

Bemerkungen

28.11.2012

60/2012

Beschluss des offentlichen Teils des Protokolls des
Bauausschusses vom 08.11.2012

61/2012

Beschluss des nichtoffentlichen Teils des Protokolls
des Bauausschusses vom 08.11.2012

14.12.2012

62/2012

Beschluss der Haushaltssatzung fur das
Haushaltsjahr 2013

63/2012

Beschluss der Eroffnungsbilanz

64/2012

Beschluss Uber die Aufhebung einer
Haushaltssperre

65/2012

Beschluss zur erneuten Beteiligung nach 8§ 3 (2) und
84 (2)i. V. m. 8 4 a(3) BauGB zum Bebauungsplan
002/3 im Ortsteil Grol3ziethen

66/2012

Beschluss Uber die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 07/12
"Mercedes Benz Service Point" im Ortstell
Schénefeld

67/2012

Beschluss uber die Abwégung der Stellungnahmen
der Behorden, sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange
und der Offentlichkeit aus der erneuten Beteiligung
nach 8§ 3(2) und § 4 (2) BauGBi.V. m. §4 a (3)
BauGB zum Bebauungsplan 1/98 Il neu ¢ im Ortsteil
Schénefeld

68/2012

Beschluss der Satzung zum Bebauungsplan 1/98 I
neu c im Ortsteil Schonefeld

69/2012

Beschluss uber die Abwégung der Stellungnahmen
der Behorden, sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
und der Offentlichkeit aus der erneuten Beteiligung
nach 8§ 3 (2) und § 4 (2) BauGBi.V. m. 84 a (3)
BauGB zum Bebauungsplan 4/93 "Gewerbepark am
Airport" im Ortsteil Wallmannsdorf

70/2012

Beschluss der Satzung zum Bebauungsplan 4/93
"Gewerbepark am Airport" im Ortsteil WalBmannsdorf

71/2012

Beschluss uber die Rahmenrichtlinie zur
Sportférderung in der Gemeinde Schonefeld

72/2012

Beschluss iber die Sportanlagennutzungs- und
Gebuhrensatzung der Gemeinde Schdnefeld

73/2012

Bildung eines Arbeitskreises Kinder- und
Jugendarbeit
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